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Sitzun stermin:

18. 07. 2023

Betreff:

Bestellung der Mitglieder des Hauptausschusses sowie deren Stellvertreter gemäß
§ 41 BbgKVerf

Beschlussvorschla :

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Am Mellensee wählt durch offenen Wahlbeschluss
gemäß § 49 Abs. 2 S. 1 BbgKVerf nachfolgende Mitglieder der Gemeindevertretung sowie
deren Vertreter in den Hauptausschuss:

Fraktion UWG
(Vorsitz)

Fraktion CDU

Fraktion DIE LINKE

Fraktion BVB Freie Wähler
- SPunktO - gemeinsam für
Am Mellensee

Fraktion SPD

Bürgermeister

2 Sitze

1 Sitz

1 Sitz

1 Sitz

1 Sitz

1 Sitz

Maik Tscherwinka

Wilfried Borkowski

Andreas Thiele

Judith Kruppa

Dirk Pehnert

Ingo Koch

Fraktion UWG

Fraktion CDU

Fraktion DIE LINKE

Fraktion BVB Freie Wähler
- SPunktO - gemeinsam für
Am Mellensee

1. Stellvertreter

Udo Keiler

Dargo Porath

Doreen Schulze

Milan hlänsel

2. Stellvertreter

Christian Glienick

Torsten Rarrasch

Tobias Janke

Antje Schuster

Fraktion SPD Julia Vogel



Problembeschreibung/Begründung

Gemäß § 43 Abs. 6 BbgKVerf können Ausschüsse auf Antrag einer Fraktion
aufgelöst, neu- oder umgebildet werden. Ein Ausschuss muss auf Antrag einer
Fraktion neu gebildet werden, wenn seine Zusammensetzung nicht mehr den
Stärkeverhältnissen der Fraktionen entspricht.
Die Fraktion BVB Freie Wähler - SPunktO - gemeinsam für Am Mellensee hat am
03. 07. 2023 einen schriftlichen Antrag auf Neubesetzung der beratenden
Ausschüsse sowie des Hauptausschusses gemäß § 43 BbgKVerf beim Vorsitzenden
der Gemeindevertretung gestellt (siehe Anlage). Auf eine Anpassung der
Vorsitzendenregelung wird verzichtet.
Für die Verteilung der Sitze in den Ausschüssen nach Absatz 1 gilt § 41 Abs. 2 und
3 BbgKVerf entsprechend, soweit nicht die Gemeindevertretung einstimmig eine
andere Verteilung beschließt. Die Fraktionen benennen entsprechend ihrem
Vorschlagsrecht die Ausschussmitglieder und ihre Stellvertreter gegenüber dem
Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Die Fraktionen können ihre Ausschuss-
mitglieder und ihre Stellvertreter jederzeit austauschen. Die Gemeindevertretung
kann die Sitzverteilung und die namentliche Ausschussbesetzung durch
deklaratorischen Beschluss feststellen.

Die namentliche Besetzung der Ausschüsse hat keine finanziellen Auswirkungen.

siehe auch Beschluss / Beschlussvorschla :
Nr. : 10/01/2019/13/02/2019/439/41/2023/477/44/2023 vom: 25. 06. 20219/15. 07. 2019/
21. 03. 2023/20. 06. 2023 Betreff: BSV 04/01/2019 - Bestellung der Mitglieder des Hauptausschusses
gemäß § 49 BbgKVerf / BSV 07/02/2019 - Bestellung der Stellvertreter für die Mitglieder des
Hauptausschusses / BSV 187/41/2023 - Bestellung der Mitglieder des Hauptausschusses sowie
deren Stellvertreter gemäß § 41 BbgKVerf/ BSV 199/44/2023 - Neubesetzung der Mitglieder u.
Stellvertreter im Hauptausschuss
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Nein

Produkt
111. 01
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Jährliche Abschreibung
D Ja, mit  
D Nein
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Bürge eister


